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Aktuelles Reglement Vorlage teilrevidiertes Reglement Bemerkungen 

§ 1 Geltungsbereich 

2 Die Kinder- und Jugendzahnpflege umfasst ab Schuljah-

resbeginn 1998 auch die Kinder des Kindergartens. 

§ 1 Geltungsbereich 

2 Aufgehoben 

 

Diese Bestimmung wird bereits im übergeordne-

ten kantonalen Recht geregelt. 

§ 2 Zuständigkeit des Gemeinderates 

Der Gemeinderat übt die Aufsicht über die Kinder- und Ju-

gendzahnpflege aus, und erfüllt die gesetzlichen Aufgaben, 

die der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Ausschluss 

nicht geeigneter Zahnärzte und Zahnärztinnen (§ 4 Absatz 

3 Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz) und dem Aus-

schluss von Kindern und Jugendlichen von der Subventio-

nierung (§ 11 Absatz 2 Kinder- und Jugendzahnpflegege-

setz) übertragen sind. 

§ 2 Zuständigkeit des Gemeinderates 

Der Gemeinderat übt die Aufsicht über die Kinder- und Jugend-

zahnpflege aus und erfüllt die gesetzlichen Aufgaben, die der Ge-

meinde im Zusammenhang mit dem Ausschluss nicht geeigneter 

Zahnärzte und Zahnärztinnen gemäss § 4 Absatz 3 des Kinder- 

und Jugendzahnpflegegesetzes und dem Ausschluss von Kindern 

und Jugendlichen von der Subventionierung gemäss § 11 Absatz 

2 des Kinder- und Jugendzahnpflegegesetzes übertragen sind. 

 

Redaktionelle Anpassungen. 

§ 3 Administrative Belange 

Für die kommunalen administrativen Belange der Kinder- 

und Jugendzahnpflege, die nicht dem Gemeinderat über-

tragen sind, wie die administrative Zusammenarbeit mit 

den Eltern, mit den Zahnärzten und Zahnärztinnen, das Fi-

nanzielle, der Verkehr mit dem kantonsärztlichen Dienst 

usw., ist der/die Leiter/in der Kinder- und Jugendzahn-

pflege Thürnen zuständig. Der Gemeinderat und der/die 

Leiter/in der Kinder- und Jugendzahnpflege regeln die De-

tails. 

§ 3 Administrative Belange 

Für die kommunalen administrativen Belange der Kinder- und Ju-

gendzahnpflege, die nicht dem Gemeinderat übertragen sind, wie 

die administrative Zusammenarbeit mit den Eltern, mit den Zahn-

ärzten und Zahnärztinnen, das Finanzielle, der Verkehr mit dem 

kantonsärztlichen Dienst usw., ist die vom Gemeinderat beschlos-

sene Stelle zuständig. 

 

Die Formulierung soll dahingehend angepasst 

werden, dass keine explizite Funktion für eine/n 

Leiter/in Kinder- und Jugendzahnpflege notwendig 

ist, sondern der Gemeinderat eine entsprechende 

Stelle (bspw. Gemeindeverwaltung oder Schulsek-

retariat) bestimmen kann. 
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§ 4 Aufgaben des Leiters / der Leiterin der Kinder- 

und Jugendzahnpflege Thürnen 

Der/die Leiter/in der Kinder- und Jugendzahnpflege orien-

tiert die Eltern der in den Kindergarten und in die Schule 

eingetretenen Kinder und die Eltern neu zuziehender Kin-

der über die Kinder- und Jugendzahnpflege und erfasst die 

Beitretenden und deren Zahnarztwahl. 

§ 4 Aufgaben der durch den Gemeinderat beschlossenen 

Stelle 

Die vom Gemeinderat beschlossene Stelle gemäss § 3 orientiert 

die Eltern der in den Kindergarten und in die Schule eingetretenen 

Kinder und die Eltern neu zuziehender Kinder über die Kinder- 

und Jugendzahnpflege und erfasst die Beitretenden und deren 

Zahnarztwahl. 

Folgeanpassung aus der Änderung zu § 3 

 

Folgeanpassung aus der Änderung zu § 3 

§ 5 Aufgabe der Eltern 

Die Eltern melden den entsprechenden Stellen den Beitritt 

zur Kinder- und Jugendzahnpflege oder den Austritt, den 

gewählten Zahnarzt oder die gewählte Zahnärztin und eine 

allfällige Änderung in der Zahnarztwahl. 

§ 5 Aufgabe der Eltern 

Die Eltern melden der zuständigen Stelle der Gemeinde den Bei-

tritt zur Kinder- und Jugendzahnpflege oder den Austritt, die ge-

wählte Zahnärztin oder den gewählten Zahnarzt und eine allfällige 

Änderung in der Zahnarztwahl. 

 

Redaktionelle Anpassungen. 
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§ 7 Beitragsleistungen im Bereich konservierender 

Behandlungen 

Es gelten die im Anhang dieses Reglements festgesetzten 

Sozialbeiträge. 

§ 7 Beitragsleistungen der Gemeinde im Bereich konser-

vierender Behandlungen und der Kieferorthopädie 

1 Es gelten die folgenden Subventionsbeiträge: 

Steuerbares Einkommen 

Beitrag in % nach  
Kinderzahl 

1-2 
Kind(er) 

ab 3 Kindern 

bis CHF 39‘999.95 85% 95% 

CHF 40‘000.00 bis CHF 44‘999.95 75% 85% 

CHF 45‘000.00 bis CHF 49‘999.95 65% 75% 

CHF 50‘000.00 bis CHF 54‘999.95 55% 65% 

CHF 55‘000.00 bis CHF 59‘999.95 45% 55% 

CHF 60‘000.00 bis CHF 64‘999.95 35% 45% 

CHF 65‘000.00 bis CHF 69‘999.95 25% 35% 

CHF 70‘000.00 bis CHF 74‘999.95 15% 25% 

CHF 75‘000.00 bis CHF 79‘999.95 5% 15% 

CHF 80‘000.00 bis CHF 84‘999.95 0% 5% 

ab CHF 85‘000.00 0% 0% 

 

2 Es gilt der Subventionsbeitrag zum Zeitpunkt der Rechnungsstel-

lung der Zahnärztinnen und der Zahnärzte an die Gemeinde. 

3 Massgebend sind die bekannten Einkommensverhältnisse (steu-

erbares Staatssteuer-Einkommen der Eltern). 

4 Bei Personen, die der Quellensteuer unterliegen, entspricht das 

massgebende Einkommen dem um die jeweils geltenden steuer-

rechtlichen pauschalen Abzüge für Mietkosten und Ver-sicherun-

gen verminderten Nettoeinkommen. 

Die Kieferorthopädie soll den konservierenden Be-

handlungen gleichgestellt werden. 

Die Subventionsbeiträge (steuerbares Einkommen 

und Prozentzahlen) sollen zu Gunsten der Ein-

wohnerinnen und Einwohnern angepasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neue Bestimmung für die Berechnung des Sub-

ventionsbeitrags. 

Neue Bestimmung für die Berechnung des Sub-

ventionsbeitrags. 

Neue Bestimmung für die Berechnung des Sub-

ventionsbeitrags. 
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Anhang zum Reglement  

Beitragsleistungen im Bereich konservierender Be-

handlungen 

Steuerbares Einkom-
men (x Fr. 1'000.-) 

Beitrag in % nach  
Kinderzahl 

1-2 3-4 5-6 

Bis 30 70 80 90 

30 – 35 60 70 80 

35 – 40 50 60 70 

40 – 45 40 50 60 

45 – 50 30 40 50 

50 – 55 20 30 40 

55 – 60 10 20 30 

60 – 65  10 20 

65 und mehr   10 

 

Beitragsleistungen im Bereich Kieferorthopädie 

Es gilt der gleiche Verteilschlüssel wie unter § 7 

 

Für alle Fälle wird jedoch ein Mindestbeitrag von 30% aus-

gerichtet. 

Die Ansätze des steuerbaren Einkommens werden perio-

disch dem Indexstand der Konsum-entenpreise angepasst. 

§ 9 Aufhebung des Anhangs zum Reglement über die Kin-

der- und Jugendzahnpflege der Einwohnergemeinde Thürnen 

Der Anhang zum Reglement über die Kinder- und Jugendzahn-

pflege der Einwohnergemeinde Thürnen wird mit Genehmigung 

der Teilrevision durch die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirek-

tion aufgehoben. 

Neue Bestimmung zur Aufhebung des Anhangs, 

welcher neu unter § 7 geführt werden soll. 

 


